
kratischen Republik bestehenden gesellschaftlichen Ver
hältnisse erlassen worden sind.

Unsere Staatsmacht hat ein vorrangiges Interesse 
daran, daß die Jugend durch unsere demokratische 
Schule und frühzeitige Betätigung am gesellschaftlichen 
Leben in der Pionierorganisation und dem sozialisti
schen Jugendverband möglichst schnell eine umfassende 
Einsicht in die Lebenslage der Gesellschaft und die 
nötige Reife zur Wahrnehmung der staatsbürgerlichen 
Rechte und Pflichten erhält. Der hervorragenden Betei
ligung unserer Jugend am Aufbau der antifaschistisch
demokratischen Ordnung und der damit von ihr er
brachte Beweis, daß sie schöpferisch und verantwor
tungsbewußt an der Gestaltung und Verteidigung der 
neuen Gesellschaftsordnung beispielhaften Anteil hat, 
wurde die erste große Anerkennung in der Verfassung 
der Deutschen Demokratischen Republik ausgesprochen, 
indem mit Art. 52 Abs. 1 die aktive Wahlberechtigung 
auf das vollendete 18. Lebensjahr festgesetzt worden ist. 
Durch § 1 des Gesetzes über die Herabsetzung des 
Volljährigkeitsalters vom 17. Mai 1950 wurde in weite
rer Anerkennung der Reife des Verantwortungsbewußt
seins der Jugend der Eintritt der Volljährigkeit auf das 
vollendete 18. Lebensjahr festgesetzt und gern. § 2 auch 
die Ehemündigkeit mit diesem Lebensalter begründet. 
Unmißverständlich wird ferner im § 1 Abs. 2 der VO 
zum Schutze der Jugend vom 15. September 1955 be
stimmt, daß „Jugendlicher“ im Sinne dieser Rechts
normen ist, wer über vierzehn, aber noch nicht achtzehn 
Jahre alt ist.

Nach alledem kann es nicht zweifelhaft sein, daß auch 
der Begriff „Jugendlicher“ i. S. von § 21 Abs. 2 SJEG 
nur Personen erfaßt, die noch nicht volljährig sind, also 
das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
Diese gesetzliche Bestimmung trägt dem Umstand Rech
nung, daß junge, noch nicht achtzehn Jahre alte Bürger 
auf Grund ihres geringen Lebensalters im allgemeinen 
in ihrer politischen Erkenntnisfähigkeit noch nicht voll 
entwickelt und daher in besonderem Maße der Gefahr 
einer Verleitung zur Republikflucht ausgesetzt sind. Die 
auf eine Ermessensfrage hinauslaufende Interpretation 
des Bezirksgerichts würde auch einen Zustand der 
Rechtsunsicherheit schaffen, weil danach eine genaue 
Abgrenzung überhaupt nicht möglich wäre. Diese deut
liche Abgrenzung ist aber unbedingt erforderlich, weil 
der Tatbestand der Verleitung eines „Jugendlichen“ 
vom Vorsatz des Täters umfaßt sein muß, d. h. er muß 
wissen, daß er einen Jugendlichen im Sinne des Geset
zes zum illegalen Verlassen der Deutschen Demokrati
schen Republik verleitet.

Da im vorliegenden Fall die Zeugin M. zum Zeitpunkt 
der vom Angeklagten unternommenen Verleitung zum 
Verlassen der Deutschen Demokratischen Republik be
reits das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte, ist der 
objektive Tatbestand des § 21 Abs. 2 StEG insoweit 
nicht erfüllt.

Das Bezirksgericht ist weiter davon ausgegangen, daß 
sich die Zeugin M. in der Berufsausbildung befunden 
habe. Dies kann nach dem Ergebnis der Beweisauf
nahme erster Instanz nicht als erwiesen angesehen 
werden. Die Zeugin M. hat hierzu ausgesagt, sie habe 
sich als Buchhalterin in der Ausbildung befunden und 
wollte auch noch die Fachschule besuchen. Diese An
gaben reichen nicht aus für den Beweis, daß sie sich 
tatsächlich in der Berufsausbildung befunden hat. Im 
Ermittlungsverfahren hat die Zeugin ohne Bezugnahme 
auf ein Ausbildungsverhältnis angegeben, sie sei beim 
Rat des Kreises S. als Buchhalterin beschäftigt. Zu die
ser Frage hätte das Bezirksgericht demnach eingehender 
Beweis erheben müssen, und zwar durch Beiziehung 
einer Stellungnahme der damaligen Arbeitsstelle der 
Zeugin M. über den Charakter ihres Arbeitsverhält
nisses. Ganz allgemein ist hierbei darauf hinzuweisen, 
daß eine Berufsausbildung ein bestimmtes, zum Zeit
punkt der Tat bestehendes Ausbildungsverhältnis er
fordert, wie dies z. B. bei Lehrlingen, Praktikanten und 
Studenten der Fall ist. Ferner kann eine Berufsausbil
dung vorliegen, wenn die betreffende Person zum Zeit
punkt der Verleitung zum Verlassen der Deutschen De
mokratischen Republik zwar eine an sich schon eigen
ständige berufliche Tätigkeit ausübt, für sie aber bereits 
ein bestimmter Plan festliegt, in einer weiteren Ausbil
dung eine höhere oder andersartige Qualifikation zu er

werben^ Dies kann auf vielfältige Art geschehen. So kann 
sich z. B. ein Mechaniker mit abgeschlossener Lehraus
bildung noch in der Berufsausbildung i. S. von § 21 
Abs. 2 StEG befinden, wenn im Jugendförderungsplan 
seines Betriebes festgelegt ist, daß er nach zweijähriger 
Gesellenzeit auf eine Ingenieurschule delegiert wird. 
Nicht als Berufsausbildung anerkannt werden kann aber, 
wenn jemand beabsichtigt, zu einem noch nicht fest
stehenden Zeitpunkt und ohne daß überhaupt sicher 
ist, ob sich ein solches Vorhaben verwirklichen läßt, 
eine der vielfältigen Qualifizierungsmöglichkeiten wahr
zunehmen, die in unserem Staat für jeden Bürger ent
sprechend seinen Fähigkeiten gestehen.

Ob sich im vorliegenden Fall die Zeugin M. tatsäch
lich in der Berufsausbildung befunden hat, kann nach 
den vorstehenden Darlegungen nur nach einer weiteren 
Sachaufklärung festgestellt werden, die das Bezirks
gericht in einer erneuten Hauptverhandlung vorzuneh
men haben wird. Sollte ein derartiges Ausbildungsver
hältnis Vorgelegen haben, wird das Bezirksgericht wei
ter festzustellen haben, ob dem Angeklagten diese Tat
sache bekannt gewesen ist; die bereits zum Tat
bestandsmerkmal „Jugendliche“ gemachten Ausführun
gen zur subjektiven Tatseite treffen auch für das Merk
mal „Berufsausbildung“ zu.

A n m e r k u n g :
Im vorliegenden Urteil hat der Senat zutreffende Aus

führungen zum Begriff „Jugendliche“ und „in Berufs
ausbildung stehend“ i, S. des § 21 Abs. 2 StEG gemacht. 
Die Entscheidung läßt aber offen, was zu geschehen hat, 
wenn die Zeugin nicht in einer Berufsausbildung steht. 
Der Senat hiftte deshalb Veranlassung gehabt zu prü
fen, ob das gleichfalls im Tatbestand des § 21 Abs. 2 
enthaltene Merkmal „wegen ihrer beruflichen Tätig
keit“ erfüllt ist, und hätte insoweit dem Bezirksgericht 
Anleitung geben müssen. Diese Frage ist nach dem Sach
verhalt zu bejahen. Der Begriff „wegen ihrer beruf
lichen Tätigkeit“ umfaßt auf der objektiven Seite jed
wede von Berufs wegen ausgeübte Tätigkeit, gleich
gültig ob es sich um einen erlernten Beruf, eine 
angelernte Tätigkeit oder sonstige Beschäftigung han
delt. Auch eine in Westdeutschland in Aussicht genom
mene Tätigkeit, selbst wenn sie von der in der Deut
schen Demokratischen Republik ausgeübten abweicht, 
wenn also auf einen Berufs- oder Beschäftigungswechsel 
hingewirkt wird, fällt darunter. Erforderlich ist, daß 
die berufliche Tätigkeit Bestandteil der ideologischen 
Beeinflussung war, daß sie in einem bestimmten Grade 
vom Täter zur Herbeiführung des Abwanderungsent
schlusses ausgenutzt worden ist. Daraus folgt, daß die 
berufliche Tätigkeit mit anderen Beweggründen korre
spondieren kann, sie also nicht alleiniges Motiv zu sein 
braucht. Auf der subjektiven Seite setzt dies die Kennt
nis dieser Tatumstände voraus, d. h., der Täter muß 
entweder in Kenntnis der beruflichen Tätigkeit seines 
Opfers in der Deutschen Demokratischen Republik ab
werben oder eine solche Tätigkeit in Westdeutschland 
bewußt in Aussicht stellen. Im letzteren Falle ist die 
Kenntnis der beruflichen Tätigkeit in der Deutschen 
Demokratischen Republik nicht erforderlich.

Im vorliegenden Fall nutzte der Angeklagte die ihm' 
bekannte, nicht fehlerfreie Tätigkeit der Zeugin für die 
Verleitung, die Deutsche Demokratische Republik zu 
verlassen, aus und versprach ihr darüber hinaus eine 
Beschäftigung als „Sekretärin“ bei ihm. Insoweit war 
die berufliche Tätigkeit der Zeugin Anknüpfungspunkt 
und Bestandteil der mittels Versprechens ausgeführten 
Verleitung und hat dazu beigetragen, bei der Zeugin 
den Entschluß zur Abwanderung herbeizuführen. Die 
Handlung ist somit tatbestandsmäßig.

Gustav J a h n ,  
Vizepräsident des Obersten Gerichts

§ 21 Abs. 2 StEG.
1. Das Unternehmen der Verleitung zum illegalen 

Verlassen der Deutschen Demokratischen Republik 
umfaßt sowohl die Weckung des Abwanderungsent
schlusses als auch die Bestärkung eines bereits vorhan
denen.

2. Das Tatbestandsmerkmal „wegen ihrer beruflichen 
Tätigkeit“ umfaßt jede Tätigkeit, die von Berufs wegen
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